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11. nderung des Bebauungsplanes Nr. 5 Reischach-Nord“
im Bereich der Flurnummern: 105/7, 105/9, 107l1, 107I2 107I3, 107117, 107118

der Gemarkung Reischach (WA + MI)

Der Gemeinderat hat am 27. Februar 2020 die 11. nderung des Bebauungsplanes Nr. 5
Reischach-Nm “ als S a tz u n g beschlossen.

Nach 5 10 Abs. 3 BauGB wird hiermit der Satzungsbeschluss für die 11. nderung des
Bebauungsplanes Nr. 5 Reischach-Nm “ ortsüblich bekannt gemacht.

Die 11. nderung des Bebauungsplanes Nr. 5 Reischach-Nm “ tritt mit
dieser Bekanntmachung vom 05. Mrz 2020 in Kraft.

Die 11. nderung des Bebauungsplanes Nr. 5 Reischach-Nord“ liegt samt
Begründung und Schalltechnischem Gutachten ab Verffentlichung dieser
Bekanntmachung in der Geschftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft
Reischach, Eggenfeldener Straße 9, 84571 Reischach, EG - Zimmer Nr. 4 und 5
whrend der allgemeinen Dienststunden ffentlich aus und kann dort
eingesehen werden.

Gemß 5 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Form -
vorschriften des Bundesbaugesetzes beim Zustandekommen einer Bebauungsplannderung
unbeachtlich, wenn sie im Falle einer Verletzung des in 5 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Bebauungsplannderung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden
sind, oder im Falle von Abwgungsmngeln nicht innerhalb von sieben Jahren seit
Bekanntmachung der Bebauungsplannderung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die Mngel begründen soll, ist darzulegen (5 215
Abs. 2 BauGB).

Auf die Vorschriften des 5 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches über die
fristgemße Geltendmachung etwaiger Entschdigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher
zulssige Nutzung durch diese Bebauungsplannderung und über das Erlschen von
Entschdigungsansprüchen wird hingewiesen.

Ortsübllch bekannt gemacht durch Reischach, den 05. Mrz 2020
Anschlag an den Amtstafeln
am: 05.03.2020 Gemeinde Reischach
bis: 17.04.2020
Abnahme am: Q("/
(Unterschrift u. Dienstbezeichnung) Stockner, 1. Bürgermeister
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Verfahrensvermerke
1. Der Gemeindetrat von Reischach hat in der Sitzung vom 29.05.2019 gemß 5 2 Abs. 1

BauGB die 11. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Reischach Nord" beschlossen.
Der Aufsteiiungsbeschluss wurde am 09.09.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige ffentlichkeitsbeteiligung gemß 5 3 Abs. 1 BauGB mit ffentlicher
Darlegung und Anhrung für den Vorentwurf der 11. nderung in der Fassung
vom 13.08.2019 hat in der Zeit vom 18.09.2019 bis 21.10.2019 stattgefunden.
Die Auslegung des Vorentwurfes wurde am 09.09.2019 durch Aushang an der
Amtstafel bekannt gemacht.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behrden und sonstigen Trger ffentlicher Belange
gemß 5 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf der 11. nderung in der Fassung vom
13.08.2019 hat in der Zeit vom 18.09.2019 bis 21.10.2019 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 28.11.2019 wurden
die Behrden und sonstigen Trger ffentlicher Belange gemß 5 4 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 20.01.2020 bis 21.02.2020 beteiligt.

5. Der Entwurf der 11. nderung in der Fassung vom 28.11.2019 wurde mit der
Begründung gemß 5 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 20.01.2020 bis 21.02.2020
ffentlich ausgelegt.
Die Auslegung des Entwurfes wurde am 08.01.2020 durch Aushang an der
Amtstafel bekannt gemacht.

6. Der Gemeindetrat von Reischach hat mit Beschluss des Gemeinderates vom
27.02.2020 die 11. nderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Reischach Nord"

7. Ausgefertigt

Reischach, den .......................

8. Die als Satzung bgscf%aseihan11. nderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Reischach
Nord" wurde am .....5 ........... gemß 5 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich
bekannt gemacht.
Die 11. nderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Reischach Nord“ mit Begründung
wird zu den üblichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten
und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.
Die 11. nderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Reischach Nord" ist damit in Kraft
getreten.
Auf die Rechtsfolgen des 5 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die
55 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Reischach, den



Gemeinde
Reischach
Landkreis Alttting
Reg.-bezirk Oberbayern
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BEGRNDUNG

Peneh, den 27.02.2020

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. (FH) Josef Spermann
Raiffeisenstr. 2 - 8f567 Perach a. Inn
Tel. 08670/919926 - x 08670/919927
E-mail: info@ib-speéafnnde http://www.ib-spermann.de
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ffentlichen Verkehrswegen Geruschsituationen als zumutbar einstuft, in de—

nen Beurteilungspegel bis hin zu den jeweils um 4 dB(A) hheren Immissions—

grenzwerten IGWWA_VI«g= 59 dB(A) und IGWWA_N-m= 49 dB(A) der 16. BIm-
SchV (Verkehrslrmschutzverordnung) aureten, und diese Grenzwerte auf
den genannten Grundstücken tags wie auch nachts eingehalten werden, lsen

die og. Orientierungswertüberschreitungen in der Nachtzeit kein zwingendes
Erfordernis nach Schallschutzmaßnahmen aus. Das heißt, für diese Grundstü-

cke sind keine Festsetzungen zum Schutz der geplanten Bebauung vor Ver-
kehrslrm in der 1 1.nderung des Bebauungsplan—Nr. 5 notwendig.

Perach, den 27.02.2020

par. nr.—s ?r;»w'_.
m.‘."- .. «_..— »-ßy-.-».’ *“ ré?>.'-l "ai‘n"

3561 Panda
Tolbbu O' 1726 lox9199

- . mung
En %erfasser

' Boa:ng
' A':*f:fi mg

Reischach den 0 5. MRZ. 2020

GEMEINDE REISCHACH
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Bürgermeister

Bürgermeister


